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	Abs.:.:
	
	
	Die Eintragung des Startrechtwechsels ist kostenlos.

Allerdings kann Ihr Antrag nur bearbeitet werden, wenn ein adressierter und ausreichend frankierter Rückumschlag diesem Antrag beigefügt ist.

	
	     
	
	

	
	
	
	

	Judo-Verband Rheinland e.V.
	
	

	Geschäftsstelle
	
	

	Frau Melitta Scheidt
	
	

	Waldstraße 17
	
	

	
	
	

	56729 Nachtsheim
	
	


Antragsteller:
	Verein:
	     


	Vorname, Name und
	     


	Anschrift für die Paßzustellung:
	     


Passinhaber:

	Vorname und Name:
	     


	Geburtsdatum:
	     
	Geburtsort:
	     


	Vereinseintritt am:
	     
	Passausstellung am:
	     


	Alter Verein:
	     
	Neuer Verein:
	     


	Austrittsdatum:
	     
	Eintrittsdatum:
	     

	(Datum der Erklärung des Startrechtwechsels 

gegenüber dem Vorstand des alten Vereins) 
	
	
	

	
	nur für U 17 u. jünger:
	 FORMCHECKBOX 

	Es liegt gleichzeitig ein Wechsel von Verein und erstem Wohnsitz vor.

(Hebt die Wartezeit auf - Kopie der Ummeldebescheinigung beifügen!)

	
	
	
	



	     
	
	     
	

	Datum
	Unterschrift Judoka (gesetzl. Vertr.)
	Datum
	Unterschrift Verein & Stempel


Auszug aus der DJB-Wettkampfordung – Nr. 3.6 Startrechtwechsel:

3.6.1 
Bei einem Wechsel der Startberechtigung tritt bis zur Einzelstartberechtigung für den neuen Verein eine Wartezeit von 3 Monaten in Kraft. Sie beginnt mit dem Tag, an dem der Startrechtwechsel gegenüber dem Vereinsvorstand des alten Vereins erklärt wird und endet nach Ablauf der Frist mit dem Tage, der in seiner zahlenmäßigen Bezeichnung dem Tag des Austritts entspricht, spätestens aber zum 31.12. des laufenden Jahres.

3.6.2 
In den Altersklassen U17 und jünger entfällt die Wartezeit bei gleichzeitigem Wechsel des Vereins und des 1. Wohnsitzes. Beides ist nachzuweisen.
3.6.3 
Die Startberechtigung in der Landesverbands-Mannschaft ist immer entsprechend der Verbandszugehörigkeit des neuen Vereins gegeben und an diese gebunden; sie unterliegt keiner Sperrfrist.

3.6.4 
Nach Ablauf der allgemeinen Sperre von drei Monaten (soweit diese mangels gleichzeitigem Wohnsitz- und Vereinswechsels überhaupt greift) ist eine Mannschaftsstartberechtigung für den neuen Verein unter Anrechnung auf dessen Fremdstarterkontingent bzw. für einen dritten Verein zulässig. Eine Freigabe durch den alten Verein ist nicht erforderlich.
http://www.judo-rheinland.de








             JUDO-VERBAND RHEINLAND e.V.





                        – Antrag auf Startrechtwechsel –
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